
Amtliche
des

Ametzen
Erscheinungstager

Dienstag , Donnerstag , Samstag. iesbadmer Tagblalls. Verlag - - Fernsprecher : Nr . 2266.

Mo. 133. Samstag , den 28 . Dezemder. 1901.

Vorschriften
über die Verpflichtungen von unfallrenten-
berechtigten Inländer » , welche im Auslande sich

aufhalten.
Vom 5. Juli 1901.

In AuSsiibrung der Bestimmungen des § 94,
Ziffer 3 des Gewerbe - Unfallversichcrnngsgefetzes
(Reichs -Gcsetzbl . 1SOO, Seite 585 ) , 8 1OO, Ziffer 8
des UnfallversicherungSgesetzee für Land - und Forfl-
wirthschast (Neicks -Gesetzbl . 19OO, Seite 641 ) , 837,
Abs . 1 des Ban -Unfallversichernngsgesetzes (Reichs-
Gesetzbl . 1900 , Seite 698 ) werden die nachstehenden
Vorschriften erlassen.

8 1.
Nimmt ein rentenberechtigter Inländer seinen

gewöhnlichen Aufenthalt im Auslande , so hat er
der die Rente zahlenden Berufsgcnossenschaft un¬
verzüglich diesen Aufenthalt so mitzutheilen , daß
Postsendungen unter der angegebenen Adreffe
bestellbar sind . Die Mittheilung kann schriftlich,
telegraphisch oder zu Protokoll erfolgen.

8 2.
Diese Mittheilung gilt als unterlassen im

Sinne der Ziffer 3 , Absatz 1 der 88 94 des Ge-
werbeunfallversicherungsgcsetzes und 100 des Unfall-
versichcrungsgesetzcs für Land - und Forstwirthschaft,
wenn die Abreise de« Rentenberechtigten ins Aus¬
land glaubhaft gemacht .innerhalb der Mittheilungs
frist aber keine den Vorschriften des § 1 ent¬
sprechende Mittheilung der Berufsgeuossentchast zu-
gcgangeu ist.

Diese Frist beginnt mit dem Tage , an welchem
die Reise ins Ausland angetreten worden ist , oder,
sofern dieser Zeitvnnkt nicht feststeht , mit dem Tage,
an welchem die Bestellung einer Postsendung der
Berufsgenossenichaft an den Rentenberechtigten
unter seiner letzten bekannten Adresse im Jnlande
wegen Vcrlnssens dieses Aufenthaltsorts nicht hat
bewirkt werden können . Die Frist beträgt:

1 . wenn der angegebene oder , nach den Unn
ständen anzunchmende ausländische Aufent¬
haltsort innerhalb Europas belegen ist
drei Monate,

2 . wenn dieser Ort in den Küstenländern von
Asien und Afrika längs des Mittelländischen
und Schwarzen Meeres oder auf den dazu
gehörigen Inseln belegen ist — sechs Monate,

3 . wenn dieser Ort in einem sonstigen außer
europäischen Lande belegen ist — neun
Monate . , , .

Im Zweifel ist die längere Frist maßgebend.

8 3-
Bei jedem Wechsel des gewöhnlichen Ausent-

»alts innerhalb des Auslandes finden die Vor¬
schriften der 88 1 und 2 entsprechende Anwendung
mit der Maßgabe , daß für die Berechnung der
Mittheilnngssrist der letzte betannte Aufenthaltsort
im Ausland an die Stelle des letzten inländischen
Wohnorts tritt , und daß die Frist in allen Fällen
sechs Monate beträgt.

8 4.
Eine ausdrückliche Vereinbarung zwischen der

Lerufsgenossenschaft und dem Rentenberechtigten
über die anderweite Festsetzung des Beginn « und
der Dauer der in den 88 2 und 3 bestimmte»
Fristen ist zulässig. 8 5.

Auf Erfordern der die Rente zahlenden
Berufsgenossenichaft haben die rentenberechtigten
Verletzten sich von Zeit zu Zeit bei dem örtlich zu¬
ständigen deutschen Consul oder einer ihnen zu be-
zcichuenden anderen deutschen Behörde persönlich
vorzusteUen.

Diese Vorstellung darf , sofern nicht zwischen
der Berufsgenossenichaft und den Rentenberechtigten
über einen kürzeren Zeitraum ausdrückliches Ein-
verständniß erzielt ist,

1. innerhalb der ersten zwei Jahre von der
Rechtskraft des Bescheids oder der Ent¬
scheidung ab , durch welche die Entschädigung
zuerst endgültig sestgestellt worden ist,

a ) von den am Sitze der Behörde
wohnenden oder dort regelmäßig be¬
schäftigten Verletzten nur in Zeit¬
räumen von mindestens sechs Monaten,

d ) von anderen Verletzten nnr in Zeit¬
räumen von mindestens neun Monaten,

2 . in allen übrigen Fällen nur in Zeiträumen
von mindestens einem Jahre

verlangt werden.
8 6.

Die Bcrussgenoffenschaft , welche die Vorstellung
engeordnet hat , ist verpflichtet , den Verletzten die
tur zweckentsprechenden Anssübrnng der Reise auf-
gewendcten Kosten an Reise -, UeberuachtungS - und
Zehrnngsgcld , sowie den dadurch entgangenen
Arbeitsverdienst zu erstatten.

8 ? .
Die Bestimmung unter Ziffer 3 , Abs . 3 der

S§ 94 des Gewerbennfallversicherungsgesktzes und
100 des UnfallversicherungSgesetzes für Land - und
Forstwirthschnst gilt auch für die Pflicht zur Mit-
theilung des Aufenthalts.

8 8.
Diese Vorschriften treten am 1. Oktober 1901

m Kraft.
Sie finden entsprechende Anwendung aus die

-entcnberechtigten Inländer , welche an diesem Tage
bereits ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Auslände
genommen oder die Reise ins Ausland angetreten
haben.

Für solche Personen beginnen die in den
äs 2 und 3 vorgesehenen Mittheilungsfristen mit
dem Tage des Inkrafttreten « dieser Vorschriften.

Der Mittheilung de « Aufenthalts , an dem stch
ein Berechtigter zu diesem Zeitpunkte befindet,
bedarf es nicht , wenn seine ausländische Adresse

, der die Rente zahlenden Berufsgeuosscnschaft bereits
| früher genau (§ 1) mitgetheilt ist.

8 9.
Soweit die Rente von einer Ausführung «-

b-hörde (88128 ff des Gewerbe -Unfallversicherung, ?-
gesetzcs, 134 ff des UnfallversicherungSgesetzes für
Land - und Forstwirthschaft , 8 6 , Ziffer 2 und 3
und 88 42 , 43 des BauunfallversicherungsgesctzeS)
gezahlt wird , tritt diese hinsichtlich der vorstehenden
Bestimmungen an die Stelle der Berufsgenossen¬
schaft . *

Berlin , den 5. Juli 1901.
Das Reichs -Versicherungsamt.

Abtheilnng für Unfall - Versicherung,
gcz. Gaebel. _

Polizei -Verordnung.
Auf Grund der 88 5 und 6 der Allerhöchste»

Verordnung vom 20 . September 1867 über die
Polizei -Verwaltung in den nenerworbcncn Landes-
theilen , sowie der 88 143 und 144 des Gesetze«
über die allgemeine Landesverwaltung vom

1 30 . Juli 1883 wird mit Zustimmung des Gemeinde-
Vorstandes für den Polizei -Bezirk Wiesbaden nach¬
stehende Polizei -Verordnung erlassen.

8 1.
Es darf keine Leiche vor Beibringung einer

von eineni approbirten Arzte ausgestellten Todes-
Bcscheinigung zur Beerdigung kommen.

Diese Bescheinigung ist unter Berücksichtigung
der nachsolgcnden Ausführungs -Bestimmungen nach
dem nachstehenden Formular nnszusertigen.

8 2.
Der Arzt darf die Todes -Bescheinigung nur

auf Grund einer vorhergegangenen und von ihm
persönlich vorgenommenen Leichenschau ausstellen.

Ergiebt stch bei dieser , daß der Tod unter
Umständen erfolgt ist . die auf eine Einwirkuug des
Verstorbenen selbst oder eines Anvere » oder auf
eine gewaltsame Todcs -Ursache schließen lassen, dann
ist der Arzt , falls amtliche Ermittelungen nicht
bereits im Gange sind , verpflichtet , hiervon der
Polizei -Dircction unverzüglich Mittheilung zu
machen.

8 3.
Die Todes -Bescheinigung muß dem Standes¬

amte von Demsenigeu vorgelegt werden , welcher
nach 8 57 des Reichs - Gesetzes über die Beurkundung
des Personenstandes pp . vom 6. Februar 18 <o
den Sterbefall auzuzeigcn hat . ohne daß dadurch
eine Ucderschreitung der durch dieses Gesetz vor¬
geschriebenen Anzeigefrist eintreten darf.

f . wenn dem Verstorbenen der nöthige ärzt¬
liche Beistand und die geeignete Pflege
vorenthalten ist, oder wenn ihm die
nöthigen Bedürfnissecntzogen worden sind,

g alle plötzlichen Todesfälle , soweit sie nicht
aus der — dem behandelnden Arzte be¬
kannten — Krankheit ihre natürliche
Erklärung finden,

h . alle Fälle , wo Personen tobt aufgefunden
werden , ohne Unterschied , ob sie bekannt
sind oder nicht,

i . alle Fälle , wo Jemand verunglückt ist,
Ir . erwiesene oder muthmaßliche Selbst-

tödtungen.
i 5 . Den Aerzten steht es zu , für die Besichtigung

der Leiche und Ausstellung der Todes -Bescheinigung
nach Maßgabe der Preußischen Gebühreu -Ver-
ordnung für Aerzte vom 15 . Mai 1896 zu liguidiren.

Aerztliche Todesbescheinigung.

Die Leiche de am . Usgen " Monats.
.Uhr . hierselbst im Alter

I von . Jahr . Monat . Tag.
muthmaßlich *) an . . verstorbenen ** )

ist von mir vorschriftsmäßig besichtigt und an
derselben die untrüglichsten Zeichen des
wirklichen Todes walirgenommen worden.

Spuren , die den Verdacht eines unnatürlichen
Todes begründen könnten (8 2 , Abs . 2 , der Polizei-
Verordnung vom 4 . September 1901 ) haben sich
nicht auffinden lassen.

D . Verstorbene befand sich in der zum Tode

führenden Krankheit .

in meiner Behandlung.
Wiesbaden, . ..

Arzt.
* ) Bei sicherer Diagnose ist das Wort „muth¬

maßlich " zu streichen.
**) Anzugebcn sind : Vor - und Familien-

Name , Siand , Beruf oder Gewerbe (bei Kindern
diese Angaben bezl . der Eltern ) . Bei außerehelich
geborenen Kindern unter 5 Jahren ist dieser Um¬
stand besonders zu erwähnen.

8 4.
Uebertretungen dieser Polizei - Verordnung

werden mit Geldstrafe bis zu 30 Mark oder ver-
hältnißmäßiger Haft bcstrast.

8 5.
Diese Polizei -Verordnung tritt am 1. Oktober

d. I . in Kraft.
Wiesbaden , den 4. September 1901.

Der Polizei -Präsident . K . Prinz v . Ratibor.

Aussührungsbeftimmnngen zu vorstehen
der Polizei -Verordnung.

1 . In der Regel hat der Arzt , der den V -r
storbencn in seiner letzten Krankheit behandelt hat
oder , wenn eine ärztliche Behandlung nicht vorher-
gegangc » ist , der Arzt , den die Angehörigen
bestimmen — bei städtischen Armen der stadtarzl
des betr . Bezirks — die Todes - Bescheinigung aus

zustellcn .^ Eî e^t ^ j, er  behandelnde Arzt , die
Leichenbesichtigung vorznnehme » , so ist der Konigl.
Kreisarzt darum zu ersuchen . Diesem hat der
behandelnde Arzt aus Erfordern die Todesursache

anzilgcben .̂ Todesursache ist nicht die Art des
Sterbens ( Herzschlag . Lungenläbmung u . A .) oder
die letzte Veranlassung (Operation , Bauchfellen !'
zündung — nach Durchbruch eines Tvvhus
Geschwürs — Lungenentzündung — bei Masern
— :c.), sondern die ursprüngliche Krankheit , (Darm-
krebs , Typhus , Masern u . s. w .) anzugcben . Falls
der behandelnde Arzt die Todesursache diskret
anzugeben wünscht , steht es ihm frei , statt des
Namens der Krankheit die betreffende Ziffer nach
Vircbow 'S S «stemderTodesnrsacheil " zuverz -lchnei>.

4 Zu de» Umständen , die gemäß ß 2 . Abs,2,
der Polizei -Verordnung eine unverzügliche Anzeige
an die Polizei -Behörde erfordern , gehören ins¬
besondere folgende Fälle : „

a . wahrgenommene Zeichen einer verübten
äußeren Gewaltthätigkeit , m ^ s

b . offenkundige Vergiftung oder Verdacht
einer Vergiftung,namentlich wenn Jemand
nach dem Genüsse einer verdächtigen
Nahrung oder einer Arznei unter ver¬
dächtigen Zeichen erkrankt und stirbt,

c wenn Jemand unter der Behandlung
eines nicht approbirten Arztes gestorben ist

d wenn bei Neugeborenen eine Verben»
' lichnug der Geburt stattgefunden hat.

e wenn Unnittndige aus Mangel der nothigen
Aufsi -bt um 'S Leben gekommen sind

Polizei -Verordnung.
Auf Grund der 83 5 und 6 der Allerhöchsten

Verordnung vom 20 . September 1867 über die
Polizei -Verwaltung in den neu erworbenen Landcs-
theilen , sowie der 88 143 und 144 des Gesetzes
über die allgemeine Landes - Verwaltung vom
30 . Juli 1883 wird mit Zustimmung des Ge¬
meindevorstandes für den Geltungsbereich der
Polizei -Verordnung v . l . August 1889 nachstehende
Polizei -Verordnung erlassen:

Der Schlußsatz der Position c in 8 68 bei
vorerwähnten Polizei - Verordnung erhält hinfort
die nachstehende Fassung:

„Die Gruben sind entweder mit Mauerwerk
zu überwölben oder mit eisernen Platten,
bczw . mit mindestens 4,5 cm starken i»
Rahme » liegenden Bohlen gut schließend zu
überdecken . Bereits vorhandene Gruben
welche dieser Vorschrift nicht ent¬
spreche» , nrüflrn binnen Jahresfrist
nach Veröffentlichung dieser Ver¬
ordnung entweder vorschriftsmäßig
hergestcttt , oder beseitigt werden.
Ausnahme » sind in widerruflicher Weise zu¬
lässig , wenn nach übereinstimmendem Er¬
messen der Polizei - und der Gemeindebehörde
durch den Betrieb der betreffenden Anlagen
keine Mißstände entstehen ." *

Ter Polizei -Präsident . K . Prinz v . Ratibor.

Verabreichung warmen Frühstücks
an arme Schulkinder.

Die vor Jahren nach dem Vorbilde anderer
Städte ans Anregung eines Menschenfreundes zum
ersten Male eingeführte Verabreichung warmen
Frühstücks an arme Schulkinder erfreute sich seither
der Zustimmung und werkthäligen Unterstützung
weiteiKreise der hiesigen Bürgerschaft . Wir hoffen
daher , daß der erprobte Wohlthätigkeitssinn unserer
Mitbürger sich auch in diesem Winter bewahren
wird , indem sie uns die Mittel zufließen lassen,
welche uns in den Stand setzen, jenen armen
Kindern , welche zu Hause Morgens , ehe sie m die
Schule gehen , nur ein Stück trockenes Brod , ja
mitunter nicht einmal dies erhalten , in der Schule
einen Teller Hafergrütz -Suppe und Brod geben
lassen zu können . ,

Im vorigen Jahre konnten durchschnittlich
täglich 500 von den Herren Rectoren ausgesuchte
Kinder während der kältesten Zeit des Winters
gespeist werden . Die Zahl der ausgegebenen
Portionen betrug nahezu 37,000.

Wer einmal gesehen hat , wie die warme Suppe
den armen Kindern schmeckt und von den Aerzten
und Lehrern gehört hat , welch' günstiger Erfolg
:ür Körper und Geist erzielt wird , ist gewiß gerne
bereit , ein kleines Opfer für den guten Zweck zu
bringen . , , . .

Wir haben daher das Vertrauen , daß wir durch
niilde Gaben — auch die . kleinste wird dankbar
entgegengenommen — in die Lage gesetzt werden,
auch in diesem Jahre dem Bedürfuiß zu genügen.

lieber die eingcgangenen Beträge wird öffentlich
quittirt werden . .

Gaben nehmen entgegen die Mitglieder der
Arniendeputation:
Herr Stadtratd Justizrath vr . Vergas , Luisen-

straße 20 , ^ i
Herr Stadtverordneter Dr . mcd . Curry , Kl . -öurg-

straße 9
Herr Stadiverordneter Knefcli , Nerostraße 18,
Herr Stadtverordneter Krekel , Dotzheimerftr . 28,
Herr Stadtverordneter Löw , Webergasse 48,
Herr Bezirksvorsteher Margerie , Kaiser -Friedrich-

Ring 106 , , , ,
Herr Bczirksvorsteher Jacob », Bertramstraße 1,
Herr Bezirksvorsteher Zoltinger , Schwalbacher-

straße 25,
Herr Bezirksvorsteher Berger , Mauergasse 21,
Herr Bezirksvorsteher Rumps , Saalgasse 18.
Herr Bezirksvorsteher Müller , Fcldstraße 22,
Herr Bezirksvorsteher Hoffman »», Philippsberg¬

straße 43,
Herr Bczirksvorsteher Diehl , Emserstraße 73,
sowie das städtische Armcnbüreau , Rathhaus
Zimmer Ro .12 . und der Botenmeister , Rathhaus
Zimmer 19.

Ferner haben sich zur Entgegennahme von
Gaben gütigst bereit erklärt:
Herr Kaufmann Hoflieferant August Engel»

Hauptgeschäft : Taunusstraße 14 , Zweig¬
geschäft : Wilhelmstraße 2,

Herr Kaufmann Emil Hees jr . , Inhaber der
Firma Carl Acker Nachs ., Gr . Burgstr . 16,

Herr Kaufmann A . Mollath , Michelsberg 14,
Herr Kaufmann E . Schenck » Inhaber der Firma

C . Koch, Ecke Michelsberg und Kirchgasfe.
Herr Kaufmann Will, . Unverzagt , Langgasse 30.

Wiesbaden , den 18. Oktober 1901. *
Namens der städt . Armen -Depuration:

Mangold , Beigeordneter.

Bekanntmachung.
Es wird hiermit darauf hingewiese » , daß die

Geschäftsinhaber mit Rücksicht auf die Be¬
stimmungen in 8 139d der Gewerbe - Ordnung
verpflichtet find , ihre Verkaufs-, Lager- und
Comptoirräume während der kalten Witterung
ausreichend Heizen zu lassen. *
Der Polizei - Präsident . K . Prinz v . Ratibor.

Auszug
aus der Polizei -Verordnung , betreffend das Melde-

wescn vom 17 . Februar 1900.

8 6. Durchreisende Fremde.
Durchreisende Fremde ( Badegäste , Reisende rc.),

welche in Privathäusern für Entgelt oder unent¬
geltlich Wohnung nehmen , sind binnen 24 Sturrdcn
durch den Wohnungsgeber bei dem Bureau des
Polizeireviers an - bczw . abzumclden.

Gasi - und Herbergswirtbe haben täglich bis
ll Uhr Vorniitiags alle während des vorhcr-
gegangencn Tages oder während der Rächt an¬
gekommenen bezw . abgereisien Fremde » bei dem
Bureau des Polizei -Reviers an - bezw . abzumeldeu.

Die Meldung der Fremden geschieht schriftlich
durch zwei Meldezettel , welche enthalten müssen:
Bor - und Zuname , Stand oder Gewerbe , Geburls-
und Wohnort und Nationalität des Fremden.

Die Gast - und Herbergswirthe sind verpflichtet,
ein Fremdenbuch nach dem Muster 4 zu halten,
dasselbe einem jeden Fremden alsbald nach seiner An¬
kunft zur Eintragung vorzulegcn und ans die richtige
und vollständige Ausfüllung der Rubriken zu achten,

i Vorstehende « wird hiermit wiederholt zur
offeilttichen Kcimtniß gebracht . *

| Der Polizei -Präsident . K . Prinz v . Ratibor.

Dienstboten -Abonnement.
Das Abonnement für Verpflegung erkrankter

Dienstboten im städt . Krankenhause besteht
auch sür das Jahr 1902 fort , und der Beitrag
wird für das kommende Kalenderjahr bei den neu
angemeldeten und den seitherigen Abonnenten von
Anfang Dezember er . ab durch unseren Kassenboten
erhoben , wenn das Abonnement von den be-
lreffenden Herrschaften bis dahin nicht ab¬
gemeldet wird.

Das Abonnement hat zum Zweck , der Dienst¬
herrschaft Gelegenheit zu geben , ibre , den Dienst¬
boten gegenüber bestehende gesetzliche Ver¬
pflichtung zur unentgeltlichen Gewährung voll¬
ständiger Kur und Verpflegung bis zur Dauer von
sechs Wochen gegen Zahlung des nute » angegebenen
Beitrags von 8 Mark obzulösen und dem Kranken¬
banse zu übertragen . Es sollte im eigenen Inter¬
esse Niemand versäumen , von unserer Einrichtung
Gebrauch zu machen , zumal in unserer Anstalt
jeder Kranke ohne Rücksicht aus den
Charakter seines Leidens sofort Ausnahme
finden kann.

Zur ambula »»tci » Behandlung der abonnirtcn
Dienstboten , welche keiner besondere » Pflege be¬
dürfen , findet eine Sprechstunde täglich von 12
bis 1 Uhr Mittags im städtischen Krankenhanse
statt und zwar ebenfalls nneirtgeltlich , jedoch aus¬
schließlich etwa nothwendigerArzneimittcl . Personen,
welcbe im Gewerbebetrieb beichäftigt und demgemäß
znpOrlSkrankenkasse anznmelden sind , werden zum
Abonnement nicht angenommen . DieAbonnenients-
bedingungen liege » im Büreau der Unterzeichneten
Verwaltung offen , können den Interessenten aber
auch ans Wunsch zngestellt werden.

Nach Ueberemknnst mit dem Vorstand des
PaulinenstislS ist der AbonnemenlSbeitrng beider
Krankenaiistaltc » mit Rücksicht aus die Steigerung
der Veipflegmigs - und Behandlungskosten vom
1. Januar 1902 ab von G auf ft Mk . erhöht
worden . *

Wiesbaden , den 15 . November 1901.
Städt . Krankenhaus -Verwaltung.
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Neujahrswunsch-
Ablösmrgskarten

haben gelöst folgende Damen und Herren
Acker. Karl, sen. Acker, Karl, jun. Abegg,

Philipp, Rentner. Aufsberg, Karl, Apotheker,
und Frau.

Vergas, Di-., Justizrathu. Stadtrath. Bickel, F
Stadtrath. Brötz, Herm., Stadtrath. Bartling,
Eduard. Baer, Georg. Bohn, Josef, Rentner,
Burandt, Consul. Becker, Anaust, Hof-Kunst^
fcuerwerker. Becker, Rosalie, Wwe. des König!,
Hof-Kunstfeuerwerkers. Baum, I . M., Kauf
mann. Berger, Phil. Gottfried. Rentner,
Büdingen, Wolfgang, Kaufmann. Burkert, E.
Kgl. Äechnungsrath. Bochwitz, L., Polizei
Commissar. Breuer, Gymnasial-Director. Bauer,
A., Geh. Hofratb. Bertram, Excell. Bücheler,
Professor. Bing, Franz. Rentner. Bergmann. I .,
Kaufmann. Berger, Friedrich, sen., Bezirke
Vorsteher. Brück, Directora. D.

Cron, Wilhelm, Theilhaber der Firma Martin
Wiener. Cuntz, Di’., Stadtverordneter.

Deutsch, Ewald, Musiklehrer. Dicsterweg, Geh,
Rath, Frau. Ditt, PH., „Zum Rüdesheimer",
Berlin. Diehl, Lehrer und Bezirks-Vorsteher.
Deitclzwcig, Julius, Rentner. Dofflein, F.
Privatier. Dürr, Friedrich, Privatier.

Eller, Clemens, Apotheker. Esch,Eduard,Brauerei
besitzer. Esch, Alfred, Brauereibesitzer, v. Eck,
Rechtsanwalt, und Frau. Eckhardt, PH. Eich-
maiiii, Oskar, Kgl. Eiseubahn-Secrctär.

Krobeuins, Stadtbaurath. Frensch, Oberingenieur.
Fresenius, Geh.Hofrath, Frau. Flindt, Canzlei-
rath und Stadtverordneter. Fritze, Professor.
Funcke, D. C., Zahnarzt, Frauud, Eduard,Rentner.

Groß,Amtsrichtera.D. Getz,Dr.,Paul. Gärtner,
Louis, Hotelbesitzer.

Heß, Bürgermeister. Herz, Dr„ Justizrath, und
Tochter. Hölscher, Karl. Hupfeld, Josef, Kauf¬
mann. Höhn, Bürgerm. a. D. Heide, Ziegclci-
besitzcr. Hand, Jean, tun., Kaufmann. Haub,
Jean I., Rentner. Haub, Louis, Badbans-
besitzer. Herwig, Ober-Zahlmeister der2. Abtb.
Nass. Fcld-Artill.-Reg. Nr. 27. Hees, Emil,
Stadtverordneter. Höffnian», Wilh., Privatier.
Herz, Adolf, Juwelier.

v. Jbcll, Oberbürgermeister. Jcßnitzer, Bernhard,
Rentner. Jacobi, Lehreru. Bezirks-Vorsteher.

Körner, Beigeordneter. Kalle, F., Professor und
Stadtrath, Kauffmann, I ., Magistrats-Ober-
secretär. Kolberg, C„ & Co. Kolberg, Fritz,
und Frau. Kepler, Eduard, Rentner. Klees,
Wilhelm, Kaufmann. Köhler, Julius , Faktor.
King, Frau, Rheinstraße3. «oerwer, Adolf,
Langgasse. Koenig, Dr., prakt. Arzt, und Frau.
Krell, Gebrüder, Ncroberg. König, Hermann,
Frau. Kuoll, G., Wilhelmstraße 36. Kuntze,Albert, Rentner.

Löhndorff, Lebrecht, und Frau. Lieber, Pfarrer.
Lugcnbühl, Karl, sen. Lngeubühl, Karl, zun.
Lade, Dr,, August. Lugenbühl, Heinrich, Kauf¬
mann. Liebmänn, Bernhard, Bankier. Langen¬
bach, Julius, Rentner, Lessingstraßc 12. Löw,
Wilhelm, Stadtverordneter.

Mangold, Beigeordneter. Menrer, Ludwig,
Architekt. Maurer, Dr., General-Superintendent.
Momberger, Karl, Rentner. Margerie, Rentner
und Bez.-Vorsteher. Müller, Hermann. Kgl.
Musik-Dircctor. Meinecke, Jean, Möbel- und
Decorationsgeschäft. Müller, Emil, Bezirks-
Vorsteher. Matthiessen, Dr. med., R. Meister,
August. Muchall, Director. Moebus, L., Kauf¬
mann, und Frau. Maurer,Wilhelm, und Fra»,
„Hamburger Hof". Mertz, Karl, Kaufmann.
Marc, Dr., Arzt.

-tcnendorff, Louis, Hotelbesitzer. Neucndorff.
Wilhelm, Hotelhesitzer.

von Oidtmann, Oberstleutnanta. D. und Stadt¬
rath. von Obernitz, Major a. D. Oppenheimer,
Adolf. Bankier.

Paradis, Marie. Petri, Dr., Director a. D.
Port, Kanzleirath. Paaenstecher, Dr., Hermann,
Professor. Poths, C. W., Fabrikant. Pfeiffer,
Gustav, Bankier.

Kühl, Herm.,Stadtratb. Rosalewski, Mag.-Ober-
Secretär. Romciß, Dr., Justizrath. Rbeingantz,
G. Carlos. Rücker, Karl, Rentner. Rossel, H.
A., Architekt. Rossel, F. Ehr., Bauunternehmer.
Roebel, Georg, Kaufmann. Ricker, Ed., sen.,
Geh. Sanitätsrath. Rudloff, Friedrich, Rentner.
Ries, Philipp, Rentner. Roßmann, Dr., und
Frau. Reborst, Julius, Rentner. Rosenthal,
Dr., Emil, Arzt.

Spitz, Karl, Stadtrath. Spamer, Oberlehrer.
Sauer, Friedrich, Rechnungsrath. Schellenberg,
Wilhelm, Juwelier. Schwarburger, Margarethe,
Wittwe. Schack, Geometer, u. Frau. Schupp.
Gustav, Rentneru. Stadtverordneter. Simon
Eduard, Weinhandlung. Simon, Moriz, Wein-
Handlung. Simon, Louis, Weinhandluug.
Scholz. Dr.. Rechtsanwalt, und Frau. Stein,
August. Lehrer, und Frau. Seiler, Emilie,
Frau Rentnerin. Schlesing, Fräulein, Rhein-
straße 111. Schellcnberg, Karl, Apotheker,
Rentner. Scheurer, Branddirektor. Semper, C.,
Frl., Walkmühlstr. 25. ’Schmidt, Bürgermeister,
in Sonnenberg. Schweitzer, Georg, Maurer¬
meister. Schweitzer, Louis, Rentner.

Thon, Chr., Stadtrath.
Unverzagt, Wilhelm, Kaufmann.
Vogt, John. Vollmer, D., Frau.
Weil, H., Stadtrath. Wagemann, I . B., Stadt-

ältester. Wehrauch, Ferd. Wilhelm, Theodor.
Rentner, Wwe. Wickel, Rector. Wenz.Philipp.
Weyer, Louis, Schlossermeister. Wolfs, Albert,
Architekt. Winter, Baurath. Wahl, A., Rentner.
Wactzold, Sanitätsrath. Weygandt, Theodor,
Theilhaber der Firma Martin Wiener. Winter,
Josef, Wwe., Ranenthal, „Nass. Hof". Woll-
weber, Adolf, Kaufmann. Wegencr, Elise, Frau
Rentnerin. Wiener. Martin, Rentner. Waltlser'
Eleonore, Frau. Walther, Ludwig. Walther-
Adolf, Hoffuhrhalter. Weiler, C., Rentner-
Wachs, Dr. med., Oskar, prakt. Arzt. Wiehert-
Benno,Dr.otzDent.8urg. Weins, Josefine, Frau,

Zintgraff, Louis, mit Familie. - Zundel, Emil,
Privatier. Zehrung, Accise-Juspectora. D. *

Wiesbaden , den 23. Dezember 1901.
Der Magistrat. Armenverwaltung.

Mangold.

Bekanntmachung.
Der Fluchtlinienplan für eine Seitenstraße

zur Dotzheimerstraßc zwischen Dotzheimerstraße,
Haus No. 74 und 76, ist durch Magistrats-Beschlutz
vom 18. Dezember cr. endgiltig festgesetzt worden
und wird vom 28. Dezember cr. ab weitere
8 Tage im Rathhaus, 1. Obergeschoß, Zimmer
No. 38a. während der Dienststunden zu Jeder¬
manns Einsicht offen gelegt. *

Wiesbaden , den 20. Dezember 1901.
Der Magistrat. In Vertr.: Frobenius.

Bekanntmachung.
... . Der Fluchtlinienplan für das von der
Brebrichcr Gemarkung, der Biebricher-
stratze, dem Kaiser-Friedrich-Ring und der
Schiersteinerstraße umgrenzte Terrain hat die
Zustimmung der Ortspolizeibehördeerhalten und
wird nunmehr im Rathhaus, 1. Obergeschoß,
Zimmer No. 38a. innerhalb der Dienststuuden zu
Jedermanns Einsicht offen gelegt.

Dies wird gemäß § 7 des Gesetzes voni
2. Juli 1875 betr. die Anlegung und Veränderung
von Straßen :c. mit dem Bemerken hierdurch be¬
kannt gemacht, daß Einwendungen gegen diesen
Blau innerhalb einer präklusivischen, mit den,
W. Dezember beginnenden Frist von 4 Wochen
beim Magistrat schriftlich anzubringcn sind. *

Wiesbaden, den 23. Dezember 1901.
Der Magistrat. In Bertr.: Frobenius.

Verdingung.
Für das Armen-Arbeitshaus an der Mainzer-

Landstraße hierfelbfi sollen nachstehende Arbeiten
im Wege der öffentlichen Ausschreibung verdungen
werden, und zwar: ») Loos 1 — eiserne Wett¬
stetten, b) Loos 2 - Waschtische, Nacht¬tische, Schemel re.

Verdingungs-Unterlagen können während der
Vormittagsstunden in dem unten genannten Büreau
Friedrichstraße 15 eingesehen und bezogen werde».

Postmäßig verschlossene und mit der Aufschrift
U. 1 versehene Angebote sind bis spätestens

Montag , den 30. Dezember 1901,
Vormittags 10 Uhr,

zu welcher Zeit die Eröffnung der Angebote in
Gegenwart etwa erschienener Bieter stattfinden
wird, bei der Unterzeichneten Stelle einzureichen. *

Zuschlagsfrist: 4 Wochen.
Wiesbaden, den 16. Dezember 1901.

Stadtbauamt, Abth. für Hochbau,
Büreau für Gebäude- Unterhaltung.

_ _ Eunitz._

Kirchliche Anzeige«.
Evangelische Kirche.

Marktkirche.
Sonntag, 29. Dez. (Sonntag nach Weihnachten.) !

Hauptgottesdienst 10 Uhr: Vfr. Aiemendorff.
Abendgottesdienst5 Uhr: Pfr. Küblrr ausBiebrich.
Amtswochc: Pfr. Schußler.

Dienstag, 31. Dezember.
Militärgottesdienst4 Uhr: Div.-Pfr. Franke.

Nach der Predigt: Beichte und heil. Abendmahl.
Abendgottesdienst6 Uhr: Pfr. Bickel. (Unter

Mitwirkung des Kirchen-Gesaugvereins.) — Die
Klrchencollecte ist für Bekleidung armer Confir-
manden bestimmtu. wird der Gemeinde empfohlen.

Mittwoch. 1. Januar 1902.
Militärgottesdienst8.40 Uhr: Div.-Pfr.Franke.
Hauptgottesdienst 10 Uhr: Pfr . Ziemendorff.
Abendgottesdienst5 Uhr: Pfr . Schüßler.
Von 7*/s—8l/t Uhr: Concert. Eintritt frei.

Bergkirche.
Hauptgottesdienst10 Uhr: HLIfspr. Martin.
Abendgottesdienst5 Uhr: Pfr. Grein.
Amlswoche: Taufen und Trauungen: Hülfs-

predigcr Martin. Beerdigungen: Pfr . Grein.
Dienstag, 31. Dezember lSylvester).

Abendgottesdienst5 Uhr: Pfr . Diehl. — Die
Collectc dient zur Bekleidung armer Consirmauden.

Mittwo», 1. Januar 1902(Neujahr).
Hauptgottesdienst10 Uhr: Pfr . Beesenmeyer.
Abendgottesdienst5 Uhr: Hülfspred. Marti»

Ringkirche.
Hauptgottesdienst 10 Uhr: Pfr. Risch.
Abendgottesdienst5 Uhr: Pfr. Friedrich.

..... Amtswoche. Taufen und Trauungen: Pfr.
Risch. Beerdigungen: Hülfsprediger Schlosser.

Dienstag, 31. Dezember(Sylvester).
Abendgottesdienstö Uhr: Pfr. Lieber.

Kapelle des Panlineustifts.
Nachmittags 47a Uhr: Junqfrauen-Verein.
Sylvester. Nachm. 4 Uhr: Predigt.
Neujahr. Vorm. 10 Uhr: Hauptaottesdienst.

Pfr. Christian.

Bekanntmachung.
Der Termin zur Einreichung und Eröffnung

der Angebote für die Erbauung einer 275 m
langen Canalstrctke in der Marktstraße , von
der Südseite des Rathhanses bis zur Lauggasse,
wird von Samstag, den 28. Dezemberd. Js ., aus
Samstag»ben4. Januar 1902, Vormittags
11 Uhr, verlegt. *
_ Wiesbaden, den 24. Dezember 1901.
stadtbauamt, Abtheiluug für Canalisationsweseu.

_ I . A.: Frank. _
Verdingung.

Die Ausführung der Marmorarbeiten für
die Erweiterungsbauten des Königl . Theaters
ficrselbst soll im Wege der öffentlichen Aus-
chrcibung verdungen werden.

Verdinguugsüiiterlagen einschließlich Zeich¬
nungen können, soweit der Vorrath reicht, Vor¬
mittags von 9 bis 12 Uhr im Ratbhaufe, Zimmer
No. 41, gegen Zahlung von2 Mark bezogen werden.

Auswärtige Submittenten wollen den obigen
Betrag bcstellgcldfrct an unseren technischen
Secretär Audreß, Rathhaus hier, einsenden.

Es werden nur diejenigen Angebote im Termin-
bekannt gegeben bczw. bei der Zuschlagsertheiluug
berücksichtigt, zu denen die diesseits abgegebenen
Unterlagen benutzt werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift
,H. A. 33" versehene Angebote sind spätestens bis

Montag , den 6. Januar 1902,
Vormittags 11 Uhr,

hierher einznreichcn.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.' *
Zuschlagsfrist: 4 Wochen.
Wiesbaden, den 24. Dezember 1901.
Stadtbauamt, Abtbeilnng für Hochbau.

Der Stadtbanmeister. Genzmer, Kgl. Baurath.
Bekanntmachung.

Die Betheiligten werden davon in Kenntniß
gesetzt, daß die Accise-Rückvergütungc» für den
Monat NovemberI. I . zur Zahlung angewiesen
sind. Die Beträge können gegen Empfangs¬
bestätigung im Laufe dieses Monats in der Ab-
rrtigungsstelle, Neugassc 6a, Part ., Einnehmerei,
während der Zeit von 8 Vormittags bis 1 Nach¬
mittags und 3—6 Nachmittags, in Empfang
genommen werden.

Die bis zum 31. d. M. Abends nicht erhobenen
Accise- Rückvergütungen werden den Empfangs¬
berechtigten abzüglich Postporto durch Postanweisung
übersandt werden. *

Wiesbaden, den 16. Dezember 1901.
_Städt . Aceise-Amt.

Stammholz-
Versteigerung.

Mittwoch , den 8 . Januar 1902,
11 Uhr anfangend , werden im Groß-
herzogl. Park zur Platte in den Districten
Kloppenheimerrain u. Pferdsweide
an Ort und Stelle versteigert:
370 Rothtannen- StämmeI., II . u. III . Cl.

- 406 Fm.,
7 Kiefern- Stämme II . Cl. — 7 Fm.,

13 Lärchen- „ I . it. II . Cl.— 25 Fm.
Die Stämme haben 9 bis 30 Meter

Länge, sind langschastig, astrein und gesund.
Der Schlag liegt ganz nahe der Wiesbaden-
Limburger Chaussee an chaussirtem Abfuhrweg.

Auf Verlangen Creditgewährung bis
1. November 1902. I?248

Biebrich , den 24. Dezember 1901.
Groscherzogl . Lnxewb.

Afinanzkammer._ _ „
Xrud ( 11DJttetlag on & 6 <&<llcil )cit 'Men poi-BuchDruckcrei in lUSietbaDea.

Evangelisches Gemeindehaus»Steingassc 9.
Das Lesezimmer ist Sonn- und Feiertags von

2—5 Uhr rur Erwachsene geöffnet.
Lesezimmer: Versammlung junger Mädchen.
Reunion des jeunes feltes suisses et frangaises

Lanzstrasse 4, de 4—6 heures.
Katholische Kirche.

1. Pfarrkirche zum hl. Bonifatius.
Schluß des hl. Jubeljahres.

Samstag, den 28. 3.30 Uhr Andacht vor der
Krippe für die Kinder. 6 Uhr Jubiläumsandacht.

Sonntag nach Weihnachten.
. . heil. Messe6. zweite7, Militärqottes-

*•*“ " 10-
Nachm. 2.15 Uhr Weihnachtsandacht. Abends,

6 Uhr Feier des Jubiläums, Allerheiligenlitanei,le Deum. ‘ '
Die Schlußprcdigt wird auf den Dienstagverlegt.
Dienstag, 6 Uhr, Andacht zum Jahresschluß>mit Predigt.
Mittwoch Fest der Beschneidung des Herrn,

ziigleich Anfang des bürgerlichen Jahres, gebotenerFeiertag. ** 1
Nachm. 2.15 Uhr Andacht mit Segen(502).
An den Wochentagen sind die heil. Messen um

6.30, 7.30 und 9.30 Uhr.
2. Maria-Hilf-Kirche.

Frühmesse6.30, zweite heil. Messe8 Uhr:
Kindcrgottesdicnst(Amt) 9 Uhr; Hochamt mit
Predigt und Segen 10 Uhr.

Nachm.2.15 Uhr gestiftete Kreuzwegandacht für
die armen Seelen. Abends5 Uhr feierl. Andaäu
mit Predigt und Te Deum zum Schluffe des heil.Jubeljahres.

Au den Wochentagen sind die heil. Messen
um 7 und 9.15 Uhr; Freitag und Samstag sindum 7.45 Uhr Schulmesseii.

Donnerstag 7 Uhr heil. Messe in der
Schwesternhauskapelle Platterstraßc 68.

Dienstaa Abend6 Ubr Andacht zum Jahres¬
schlüsse mit Te Deum(504).

Mittwoch, 1. Januar : Fest der Bcschueidung
des Herrn (Neujahr). Der Gottesdienst ist wie au

onutageu.
Dienstag und Samstag Nachm. 4—7 und nach

8 Uhr Gelegenheit zur Beichte.
Samstag5 Uhr Salve.

Attkattfolischr Kirche, Schwalbacherstraße.
Sonntag, den 29. Dez., Vorm. 10 Uhr: Ami

mit Predigt.
Dienstag, den 31. Dez., Abends 5 Uhr:

Jahresschlußfeier mit Predigt und Te Deum.
Mittwoch, den 1. Jan . 1902, Vorm. 10 Uhr:

Hochamt mit Predigt und Te Deum.
W. Krimmrl, Pfr.

Gvangrttsch-luttfrrischcr Gottesdienst,
Adelbeidstraße 28.

Sonntag, de» 29. Dezember(Sonntag nach
Weihnachten) Vorm. 97- Uhr: Lesegottesdienft.

Dienstag, de» 31. Dez. (Sylvester), Abends
8 Uhr: Predigtgottcsdienstund Beichte.

Pfr . Staudcnmeyer.
Kapttsten-Geu,»inde . Oranienstr. 54. Hth. Pt.

Sonntag, den 29. Dezember, Vormittags 97»
und Wchniittags4 Uhr: Predigt.

Dienstag, Abends8 Uhr: Gebetsstunde. Zu¬tritt frei.
Mittwoch, den 1. Januar 1902, Nachmittags

4 Uhr: Liebesmahl, wobei 30 Pf. pro Person er¬
hoben werden.

Jedermann ist freundlichst eingeladen.
PredigerC. Karbinsky.

Krilsarmre , Frankeiistraße 13.
Jeden Abend8'/, Uhr, Sonntags midi Vorm.

10 Uhr: Vcrwmnilung. Jedermann willkonimen.

Apostolische Gemeinde.
Kleine Schwalbacherstraße 10, 2.Et. (Gewerbehalle).

Sonntag, den 29. Dezember, Vormitt. 10 Uhr:
Hauptgottesdienst. Nachmittags4 Uhr: Predigt
wozu Jedermann freund!, eingeladen ist.

Mittwoch, den1. Januar 1902(Neujahrsfest),
Vormitt. 10 Uhr: Gottesdienst. Nachm. 4 Uhr:
Oeffentliche Predigt. ’

Kuss,scher Gottesdienst.
Samstag Abend5 Uhr: Abendgottesdienst.

. Sonntag Vormittag 11 Uhr: Heil. Messe.
Klerne Kapelle, Kapcllenstraße 19.
Anglican Clturclt of St . Augustine of

Canterbury.
Frankfurterstrasse 3.

Services.
Sundays: First Celebration 8.30, Mattins,

Choral Celebration and Sermon 11, Evensong and
Litany 5, and Public Instruction 6. (Subject in
December, Prayer Book.)

Week-days: Daily Mattins8, Celebration 8.20,except
Wednesdays and Fridays : Mattins and

Litany 10.30, Celebration 11.
Evensong: on Fridays and Holy-days 6.
Choir Practice : Fridays at 5.
Library : Wed. and Fri . at 11.45.

Chaplain : Rev. E. J. Treble,
Kaiser-Friedrich-Ring 36._

Telegramm-Gebühren.
Worttaxe innerhalb Deutschlands5 Pf. Stach

Luxemburg und Oesterreich-Ungarn5 Pf. Nach
Belgien, Dänemark, Niederlande und der Schweiz
10 Pf. Nach Frankreich 12 Pf. Nach Italien,
Rumänien, Schweden, Norwegen, Großbritannien
u. Irland 15 Pf. Nach Algerien und Tunis, Ruß¬
land, Spanien, Portugal, Serbien, Bosnien, Herze¬
gowina, Montenegro, Bulgarien und Ost-Rumclien
20 Pf. Rach Gibraltar 25 Pf. Nach Griechenland
80 Pf. Nach Malta u. Marokko 40 Pf. Nach der
Türkei 45 Pf. Nach Tripolis 65 Pf. Mindestbetrag
für ein gewöbnlicbes Telegramm im Verkehr mit
Großbrttannien und Irland 80 Pf., im übrig,»
Verkehr 50 Pf. Für ein dringendes Telegramm
wird die dreifache Gebühr eines gewöhnlichen Tele¬
gramms erhoben. Für Stadttelcqramme beträgt
die Dorttaxe3 Pf., die Mindestgebühr 30 Pf

Oeffentliche FernfprechsteUen
befinden sich beim Telegraphenamt(Telegramm-
Annahmestelle), Rheinstraße 25, beim Postamt 2.
Schützenhofstraße3, beim Postamt 3, Wellritz,
straße 45, und beim Postamt 4, Taunusstr. 1
(Berliner Hof). Sie sind geöffnet im Sommer
(1. April bis 30. September) von 7 Uhr, im
Winter(1. Oktober bis 31. März) von8 Ubr Vor¬
mittags bei dem Telegraphenamtbis 9 Uhr Abends,
bei den Postämtern2, 3 und 4 bis 8 Uhr Abends.
An Sonn-und Feiertagen sind die Fernsprechstellcil
bei den Postämtern2, 3 und 4 geschlossen. Die
Gebühr für ein Gespräch mit Theilnehmern des
Stadtfernsprechnetzes bis zur Dauer von3 Min.
beträgt 10 Pf. Im Verkehr mit Theilnehmern
in den zum Fernsprechverkehr zugelassenen Orten
innerhalb Deutschlands(zur Zeit 360 Orte) beträgt
die Gebühr für ein gewöhnliches Gespräch bis zur
Däner von8 Minuten je nach der Entfernung 20.
25, 50 Pf. u. 1 Mk. Hierzu kommen noch 25 Pf.
Eilbotengebühr, sofern die verlangte Person zur
öffentlichen Sprcchstclle geholt werden muß. Für
ein dringendes Gespräch wird die dreifache Gebühr
eines gewöhnlichen Gesprächs erhoben. Bon aus
ländischen Orten sind zum Sprcchverkchr znge-
lassen: Antwerpen und Brüssel. Gebühr für ein
gewöhnliches Drciminutengesprach3 Mk.» für ein
dringendes Gespräch9 Mk.

Kattlmoten,
welche ini ganzen Reichsgebiet

umlautfiilfig find:
Reichsbank.
Badische Bank.
Bankf. Süddeutschland.
Bayerische Notenbank.

Die Banknoten
bnufeit werden von

Frankfurter Bank.
Sächsische Bank in

Dresden.
Württemberg.Notenbank

vorstebendcr7 Privat-Noten-
den Reichsbaiik-Austalten in

Städten mit über 80,000 Einwohnern, und den¬
jenigen Reichsbank-Anstalten, welche mit der bc-
rreffenden Privatbank in derselben Provinz bezw.
demselben Bundesstaat oder in dessen Nachbarschaft
gelegen sind, in Zahlung genommen.

Sa «Knote«,
welche nicht im ganzen Reichsgebiet

nmlanffähig stnd:
Braunschweigisäfe Bank (nur im Herzogthum

Braunschweig).
Landständische Bank in Bautzen(nur im Königreich

Sachsen).
Kassenscheine der Stadt Hannover (nur in der

Provinz Hannover).
Vorstehende Banknoten werden nur von den in

dem betreffenden Bundesstaate bezw. der Provinz ge¬
legenen Reichsbank-Anstalteii in Zahlung genommen.

Theater-Gii»trittspreife.
Königl. Theater.

Ein Platz kostet: Eins.
Preise

Mittl.
Preise

Hohe
Preise

M. M. M.
FremdenlogeI. Rang . . 8 10 — 14
Mittelloge1. Slang . . . 7 — 9 — 12 —

Seitenloge1. Rang . . 6 — 7 50 10 —
I. Ranaaallcrie. 5 50 6 50 9 —

Orchkstersessel. . . 5 50 6 50 9 —
Barqutt. 5 — 5 50 7 —
Parterre. 2 50 3 — 4 —

II. Slang1.u.2.Reihe,3. bis
5. Reihe Mitlc . . . . 2 50 3 4

II. Rang3.bis5.Reihe Seite 1 75 2 25 3 —

III.Rang1.».2. Reibe Mitte 1 75 2 25 3 —
III. Slang2. Reihe Seite u.

3. n. 4. Reihe . . . 1 25 1 50 2 _f
Amphitheater. — 85 1 — 1 40

Residenz-Theater.

Fremdenlogt. . . .
1. Rangloge . . . .
Sperrsitz1.—10. Reihe
Sperrsitz 11.—14. Reihe
Niimmerirtcr Ballon .

jli
5
4
3
2
1
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